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Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich Herausgabe von Beweismitteln (Art.
74 IRSG)

Erwägungen

E. 22
Februar 2007, E. 5); die Gerichtsgebühr auf Fr. 1'000.-- angesetzt wird, unter Anrechnung
des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 4'000.--; die Bundesstrafgerichtskasse
angewiesen wird, dem Beschwerdeführer den Restbetrag von Fr. 3'000.-- zurückzuerstatten.
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Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


